
Ausfüllhinweise (Stand: 07.07.2026)

1. Pro Woche ist jeweils ein neues Datenblatt auszufüllen. Eine Woche geht jeweils von Montag bis Sonntag. 

2. Das Datenblatt mit der Bezeichnung "Muster_leer" dient als Vorlage. Um eine neue Datenblatt-Vorlage zu erstellen, ist ein Rechtsklick mit der Maus auf den Reiter (Tab) mit der 

Bezeichnung "Muster_leer" notwendig. Dann die Option "Verschieben oder kopieren…" auswählen. Nach Öffnen eines kleinen Fensters kann ausgewählt werden, an welcher 

Position das neue Datenblatt eingefügt werden soll. Um das Datenblatt zu kopieren, ist das Setzen eines Häkchens bei "Kopie erstellen" notwendig. 

3. Der Reiter (Tab) des jeweiligen Datenblatts ist mit den betreffenden Wochen-Daten zu benennen (z. B. 01.06.-07.06.2026). Die Umbenennung ist durch einen Doppelklick auf den 

Reiter (Tab) des jeweiligen Datenblatts möglich. 

4. Folgende Daten sind pro Programminhalt anzugeben: 

- Datum der Erstausstrahlung

- Thema

- thematische(r) Hauptbezugsort(e) 

- inhaltlicher Themenschwerpunkt (Kategorien: Politik, Kultur, Wirtschaft, Kultur, Soziales, Sport und Sonstiges). Die zutreffende Kategorie ist mit einem X in der entsprechenden 

Spalte zu kennzeichnen; jeder Beitrag darf maximal zwei Kategorien zugeordnet werden.

- und Länge

Wie die Tabelle auszufüllen ist, zeigt das Datenblatt mit der Bezeichnung "Muster_Beispiel" (als fiktives Beispiel dient hierbei das Programm TV:SCHWERIN).

Achtung: Die Spalten mit den Bezeichnungen "Prüfvermerk" und "Nachberechnung" werden von der MMV ausgefüllt. 
5. Es ist ein mindestens wöchentlich erscheinendes aktuelles

1
 und authentisches

2
 Nachrichten- und Informationsprogramm herzustellen und zu verbreiten. Folgende Kriterien sind 

dabei zu erfüllen:

1. Das Programm muss wöchentlich einen Sendeumfang von mindestens 10 Minuten umfassen.

2. Innerhalb des wöchentlichen Sendungsumfangs müssen mindestens 3 Beiträge mit einer Länge von jeweils mindestens 2 Minuten im Programm enthalten sein.

3. Das Programm muss inhaltlich Beiträge3 zum lokalen oder regionalen Geschehen im jeweiligen Verbreitungsgebiet umfassen.  

4. Das lokale oder regionale Geschehen betrifft insbesondere die Bereiche Politik, Kultur, Wirtschaft, Soziales und Sport. Diese Bereiche sind ausgewogen zu berücksichtigen. 

Erläuterungen:
1
 Aktuell ist ein Programm, wenn über Themen oder Ereignisse berichtet wird, die in der Regel nicht länger als einen Monat zurückliegen. Als aktuelles Programm werden in der letzten 

Kalenderwoche des Jahres auch redaktionell überarbeitete und aktuell anmoderierte Jahresrückblicke als förderfähig anerkannt. 
2 Authentisch ist ein Programm, wenn überwiegend über non-fiktionale Themen und Ereignisse berichtet wird, die einen Bezug zum Verbreitungsgebiet aufweisen.
3
 Ein Beitrag ist ein inhaltlich zusammenhängender, journalistisch-redaktionell gestalteter und in sich abgeschlossener Teil einer Sendung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 MedienG M-V).



6. Angerechnet auf den wöchentlichen Sendeumfang werden journalistisch-redaktionell gestaltete Darstellungsformen, wie beispielsweise:

- Kurzmeldungen 

- Nachrichten 

- Berichte

- Kommentare 

- Reportagen 

- Dokumentationen 

- Interview- und Talkformate 

7. Nicht angerechnet auf den wöchentlichen Sendeumfang werden:

- Wiederholungen
1
 (Ausnahme siehe Erläuterung)

- journalistisch-redaktionelle Inhalte mit überwiegend überregionalem Bezug

- Eigenpromotion/Programmhinweise

- werbliche Inhalte

- Inhalte, die über andere Zuwendungsgeber gefördert werden, wie etwa Beiträge für das „Wirtschaftsfenster MV“ (Verbot der Doppelförderung)

- sowie sonstige nicht journalistisch-redaktionell gestaltete Inhalte

Achtung: Diese Programminhalte sind nicht in die Tabelle einzutragen!

Erläuterung: 
1 Eine Anrechnung von Wiederholungen bzw. ein Rückgriff auf Archivmaterial ist möglich, wenn ein nachvollziehbarer aktueller Bezug besteht und eine Einbettung durch ergänzende 

Informationen erfolgt.
8. Es wird darauf hingewiesen, dass darüber hinaus auch alle weiteren Bestimmungen der Richtlinien über die Förderung kommerzieller privater lokaler und regionaler 

Fernsehangebote nach § 62 MedienG M-V sowie des Zuwendungsbescheids einzuhalten sind. 

Die aktuelle Fassung der Richtlinien ist abrufbar unter: https://medienanstalt-mv.de/medienanstalt/rechtsgrundlagen.  
9. Die Excel-Datei (Nachweistabelle) ist ausgefüllt jeweils bis zum fünften Arbeitstag (!) nach dem abgelaufenen Quartal für das vorangegangene Quartal an die MMV per E-Mail zu 

übermitteln: medienaufsicht@medienanstalt-mv.de

Eine Übersendung der Nachweise kann auch monatsweise an die vorgenannte E-Mail-Adresse erfolgen. 

Abgabetermine der Nachweistabellen für das Jahr 2026:

- Nachweis für das 3. Quartal 2026 (August und September) -> Eingang bis Mittwoch, 7. Oktober 2026, 23.59 Uhr 

- Nachweis für das 4. Quartal 2026 -> Eingang bis Freitag, 8. Januar 2027, 23.59 Uhr 

*** Kontakt bei Rückfragen:  Nadin Weber (Tel. 0385/55881-17; E-Mail: n.weber@medienanstalt-mv.de ) ***



Datum Thema Thematische(r) Hauptbezugsort(e) Politik Kultur Wirtschaft Soziales Sport Sonstiges Länge Prüfvermerk Nachberechnung 

04.06.2026 Stadtvertreter stimmen gegen neue Parkgebühren Schwerin X 00:03:21 ok 00:03:21

04.06.2026 Schloss Ludwigslust wird saniert Ludwigslust X 00:02:21 ok 00:02:21

04.06.2026 Jugendclub erhält Spende von Sparkasse Schwerin X X 00:04:26 ok 00:04:26

04.06.2026 Tankstellenüberfall in Neubrandenburg Neubrandenburg X 00:01:54 kein Bezug zum Verbreitungsgebiet von TV:SCHWERIN 00:00:00

04.06.2026 Regatta des Schweriner Segelvereins Schwerin X 00:03:30 ok 00:03:30

Gesamt 00:15:32 Zuwendungsvoraussetzungen erfüllt 00:13:38



Datum Thema Thematische(r) Hauptbezugsort(e) Politik Kultur Wirtschaft Soziales Sport Sonstiges Länge Prüfvermerk Nachberechnung 

Gesamt 00:00:00 00:00:00
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